
Für die von Betrieb zu Betrieb sehr
unterschiedlichen Versicherungsbe-
dürfnisse in der Gastronomie und
Hotellerie besteht immer wieder
neuer Bedarf. Bei der Erstellung des
Versicherungskonzeptes sollten die
Verantwortlichen grundsätzlich
davon ausgehen, welche spezifi-
schen Schäden im Betrieb am häu-
figsten auftreten können. Im
Wesentlichen sind vier Risiko-
Bereiche für den Eigentümer,
Geschäftsführer bzw. Pächter
bedeutend:
• Sachsubstanzintesse: das Interes-
se am Wert der Gegenstände und
Objekte wie Bebäude, Einrichtung
und Vorräte (Sachversicherung)
• das Sachnutzungsinteresse: das
Interesse des Gastronomen und
Hoteliers am Gebrauch der Sachen,
der die Basis zur Umsatzerzielung
ist (Betriebsunterbrechungs-Versi-
cherung) 
• Interesse, von Sachadenersatz-
ansprüchen Dritter freigestellt zu
werden: Durch die unternehmeri-
sche Tätigkeit können Dritte zu
Schaden kommen (Haftplichtversi-
cherung)
• Interesse am Erhalt der Arbeits-
kraft (Personenversicherung) 
Dabei sei darauf hingewiesen, dass
Versichern nicht mit einem einma-
lig erstelltem Vertrag abgetan ist.
Werden in einem Betrieb beispiels-
weise bauliche Veränderungen vor-
genommen, kann sich auch der Ver-
sicherungsschutz ändern. Ratsam
ist es, bei Umbaumaßnahmen und
Betriebsvergrößerungen rechtzeitig
mit einem Versicherungsspeziali-
sten die versicherungsrelevanten
Aspekte unter die Lupe zu nehmen,
da sich vor allem im Bereich Brand-
schutz ebenso wie bei Wertsteige-
rungen im Sachbereich versiche-
rungstechnisch einiges ändern
kann. 

Häufig vorkommende
Schäden
Als besonders existenzbedrohend
gelten Feuerschäden, die ihre Ursa-
che im technischen Versagen,
Brandstiftung, durch Fritteusen-
brände und im nicht ordnungsge-
mäßen Umgang mit Rauchwaren
und -abfällen haben.
Häufige Schäden im Haftpflichtbe-
reich sind Personenschäden, zum
Beispiel aufgrund fehlender oder
mangelnder Beleuchtung, Ausrut-
schen auf nassem Boden, Unfälle
durch defektes Mobiliar, Lebens-
mittel- und Salmonellenvergiftun-
gen, Abhandenkommen von Gar-
derobe und Beschädigung von
fremden, überlassenen Pkw.
Durch den Abschluss einer Sachve-
sicherung wird die Zerstörung und
Beschädigung versicherter Sachen
durch versicherte Gefahren abgesi-
chert. Beispiele dafür sind Brand,
Blitzschlag, Explosion, Sturm,
Hagel.

Lange Finger im Hotel – 
wer haftet?
Einbruchdiebstähle haben öster-
reichweit in den letzten Jahren
zugenommen. Nicht nur in Privat-
wohnungen, auch in Hotel- und
Gastgewerbebetrieben Gaststätten
wird immer häufiger eingebrochen
und gestohlen. Als Gastwirt oder
Hotelier hat man für das Eigentum
seiner Gäste eine gewisse Verant-
wortung. Das Allgemeine Bürger-
liche Gesetzbuch enthält neben Vor-
schriften über die Verwahrung von
Sachen auch besondere Bestim-
mungen zur „Gastwirtehaftung“

Verwahrungsvertrag
Werden Gegenstände (Gepäck-
stücke/Ski/Pkw etc.), zur Verwah-
rung übergeben bzw. in dafür vor-
gesehene Aufbewahrungsräumen

eingestellt, haftet der Gastwirt/Hote-
lier in vollem Umfang für den Ver-
lust bzw. die Beschädigung (Ver-
wahrungsvertrag). 
Als Gast in einem Lokal oder Hotel
erwartet man sich zu Recht, dass die
mitgebrachten Sachen (das Gesetz
spricht hier von „eingebrachten“
Sachen) sicher sind und nicht
gestohlen werden. Passiert doch
etwas, haftet der Gastwirt/Hotelier,
der für die „Gefahr des offenen
Hauses“ einstehen muss auch dann,
wenn kein Verwahrungsvertrag
abgeschlossen wurde.
Für Gegenstände, die vom Gast
selbst an einem zur Aufbewahrung
bestimmten Ort verwahrt wurden
(z. B. Hotelzimmer, Gästeparkplatz
vor dem Hotel etc.) besteht eine
Haftung des Wirtes – die Gastwir-
tehaftung. Diese Haftung ist mit
1.100,– Euro für Kostbarkeiten
(Schmuck, Pelze etc), für Geld und
Wertpapiere mit 550,– Euro be-
grenzt. 
„Die Gastwirtehaftung gilt für
Hotels, Gasthäuser, Gasthöfe, Pen-
sionen, Kurhäuser, Schutzhütten
und für die Privatzimmervermie-
tung. Die Gastwirtehaftung gilt nur
bei Diebstahl der eingebrachten
Sachen – für Räuber und Einbre-
cher braucht der Wirt nicht gerade-
zustehen“, so Mag. Christian Elt-
ner, Syndikus, Leiter der Abteilung
Recht und Internationales und der
Beschwerde- und Informationsstel-
le des VVO (Versicherungsverband
Österreich).  

Verschuldensfrage klären
Die Verschuldensfrage spielt eine
wichtige Rolle für die Klärung, ob
und in welchem Umfang eine Haf-
tung des Gastwirtes vorliegt. 
„Jedenfalls mitentscheidend ist die
Frage, ob den bestohlenen Gast
nicht auch ein Mit-Verschulden

trifft. Dies könnte der Fall sein,
wenn er grob fahrlässig gehandelt
hat“, erklärt Eltner anhand eines
Beispiels: „Der Gast verlässt das
Hotelzimmer, lässt den Schlüssel
versehentlich außen stecken und
gewährt somit den Dieben freien
Zugang. In diesem Fall wird keine
Versicherung zahlen, der Gast muss
den entstandenen Schaden selber
tragen.“

Wann zahlt die Versicherung?
Die Betriebshaftpflichtversicherung
deckt  die Gefahren des Hotelbetrie-
bes. Gedeckt ist die Haftung, wenn
Sachen der Gäste beschädigt wer-
den. Ein Beispiel: Der Hoteldie-
ner lässt den Koffer des Gastes fal-
len – die neue Digitalkamera geht
dabei kaputt. Die Versicherung
ersetzt den entstandenen Schaden.
Bei besonderer Vereinbarung
erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf die Haftung aus
dem Verlust oder Diebstahl dieser
Sachen.

Grundsätzlich gilt: 
Wertgegenstände sollten immer im
Hotelsafe aufbewahrt werden. Da-
rauf sollte der Gast durch einen
augenfälligen Hinweis aufmerksam
gemacht werden. Wenn trotzdem
was wegkommt, gilt es, sofort die
Polizei zu verständigen. Nur dann
kann der Versicherungsschutz grei-
fen und es besteht die Möglichkeit,
wichtige Hinweise auf den Täter zu
bekommen.
Die Höhe der Ersatzleistung ist vom
Versicherungsvertrag abhängig und
sollte im Einzelfall entsprechend
der Größe des Betriebes festgelegt
werden – es bestehen allerdings
Höchstgrenzen.
Wenn ein Einbruch vorliegt (z.B.
aufgebrochenes Zimmerschloss,
eingeschlagene Balkontüre), wird

Versicherungen im Gastgewerbe und in der Hotellerie

Richtig versichert zu sein, beruhigt
Wie lässt sich feststellen, ob ein Gastronomie- oder Hotelbetrieb richtig versichert ist?

Fachorientierte Vermittler  helfen dabei, den richtigen maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu finden.
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dem Gast der Schaden über dessen
Haushaltsversicherung ge-
deckt. Diese hat einen „Außenver-
sicherungsschutz“ inkludiert, der
Einbruchdiebstahl sowie Schäden
durch Beraubung auch am Urlaubs-
ort deckt. 

Unternehmensstrafrecht: 
Risiko für Gastronomie- und
Hotelbetriebe
Wenn es zu strafrechtlich relevan-
ten Situationen kommt, bläst Gast-
stätten- und Hotelbetrieben seit
mehr als einem Jahr ein rauerer
Wind entgegen. Das am 1. 1. 2006
in Kraft getretene und noch eher
unbekannte Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz sieht im Fall eines
strafrechtlichen Vorwurfs neben
einem Strafverfahren gegen physi-
sche Personen (Entscheidungsträ-
ger und Mitarbeiter) zusätzlich ein
Strafverfahren gegen das Unterneh-
men selbst vor. Im Fall einer Verur-
teilung drohen empfindliche Geld-
strafen von bis zu 180 Tagessätzen.
Und der Tagessatz ist – je nach der
wirtschaftlichen Situation des
Unternehmens – mit mindestens
50,– Euro, maximal stolzen
10.000,– Euro bemessen. „Es muss
ja nicht gleich ein Gammelfleisch-
Skandal sein. Österreich hat eines
der strengsten Lebensmittelgeset-
ze. Das erhöht die Gefahr für den
Gastronomen, unangenehmen Kon-
takt mit Strafbehörden zu bekom-
men. Man denke nur an Beanstan-
dungen bei zugelieferten Lebens-
mitteln, Fälle von Salmonellen-
Erkrankungen und dergleichen“,
informiert Dr. Franz Kronsteiner,
Vorstandsvorsitzender der D.A.S.
Österreichische Allgemeine Rechts-
schutz-Versicherung, und erwähnt
weitere Fälle, in denen es zu Straf-
verfahren gegen Inhaber von Hotel-
und Gastbetrieben gekommen ist:
Stürze von Gästen über angeblich
nicht ausreichend beleuchtete Stie-
gen, Unfälle auf nicht ausreichend
rutschfesten Fliesen, Unfälle auf
dem Kinderspielplatz und bei Out-
door-Veranstaltungen. „Nach der
neuen Gesetzeslage können solche
Vorfälle auch Strafverfahren gegen
das Unternehmen selbst nach sich
ziehen, die im Falle einer Verurtei-
lung mit hohen Geldstrafen verbun-

den sein können“, so Kronsteiner. 
Eine einzige Anzeige eines  Kon-
kurrenten – „ein Gastronom
beschäftige Schwarzarbeiter“ –
könne umfangreiche Erhebungen
durch die Behörde nach sich ziehen
und dem Betrieb immens schaden.
„Nach unseren Qualitätsvorstellun-
gen beginnt die Tätigkeit des
Rechtsschutzversicherers bereits bei
der Planung von Präventionsmaß-
nahmen“, so Kronsteiner. Erfahre-
ne Strafverteidiger können darüber
Auskunft geben, wie durch syste-
matische Erhebung von Fehlerquel-
len und Gefahrenpotenzialen, durch
die Festlegung von Sicherheitsplä-
nen und durch Kontrollmaßnahmen
das Risiko strafbarer Handlungen
oder Unterlassungen spürbar redu-
ziert werden kann. 
„Derzeit scheint es noch so, dass
manche Hoteliers und Gastrono-
men aus Zeitmangel oder wegen

fehlender Information einer Art
Vogel-Strauß-Politik folgen –
nach dem Motto Es wird schon
nichts passieren“, sagt Kronstei-
ner. 
Gefahren vom eigenen Unterneh-
men abzuwenden, ist in erster
Linie eine Frage vorsorglicher,
präventiver Überlegung, verbun-
den mit den nötigen Maßnah-
men. „Wenn’s einmal passiert ist,
ist es passiert. Kein Mensch hat
angenommen, dass es zu einer
Katastrophe wie Kaprun, Lassing
oder Seegrotte Hinterbrühl kom-
men könnte. Das sind Vorfälle,
die zu Rattenschwänzen an
gerichtlichen Verfahren geführt
haben“, so der Vorstandsvorsit-
zende weiter. 
Ein einziger Schwerverletzter mit
Dauerfolgen in einem gastge-
werblichen Betrieb kann im
Ergebnis bewirken, dass das
Unternehmen mit zigtausend
Euro an sogenannter Verbands-
geldbuße bestraft wird, weil es die
nötigen Sicherheits- und Kon-
trollmaßnahmen nicht rechtzei-
tig veranlasst und dokumentiert
hat. „Davor wollen wir warnen“,
so Kronsteiner, „und bieten unter
anderem Lösungen an, die das
Risiko des gastwirtschaftlichen
Betriebs minimieren, aufgrund
eines einzigen Vorfalls finanziell
ins Trudeln zu geraten.“
Im „D.A.S. Profi-Rechtsschutz
für die Gastronomie und Hotel-
lerie“ ist ein betrieblicher Straf-
Rechtsschutz enthalten, der  eine
kostenlose strafrechtliche Präven-
tionsberatung bietet, im Rahmen
derer ein versierter Strafverteidi-
ger das strafrechtliche Risiko des
betreffenden Betriebs individuell
evaluiert und wichtige Tipps zur
Risikominimierung gibt. Darü-
ber hinaus setzt die Rechtsschutz-
deckung in Strafsachen bereits im
Vorverfahren ein, ab der ersten
Ermittlungs- oder Erhebungs-
handlung seitens der Behörde.
Franz Kronsteiner: „In diesem
Stadium des strafrechtlichen Ver-
fahrens ist es oft möglich, durch
professionelle Verteidigung eine
Verfahrenseinstellung zu erzielen
oder die Angelegenheit durch
Diversion zu beenden.“

Beispiele für
Schadenfälle 

Cafes, Pubs, Bars
• Dem Dienstnehmer in einem Cafehaus-
Betrieb wird vorgeworfen, dass er bei der
„Entfernung“ eines Gastes diesem Verlet-
zungen zugefügt hätte. (Straf-Rechtsschutz)
• Nach einer Überprüfung wirft die Lebens-
mittelbehörde einem Barbesitzer vor, im
Getränkekühlschrank Brötchen mit verdor-
benen Aufstrichen verwahrt zu haben. Tat-
sächlich handelt es sich um von der Kell-
nerin unerlaubt aufbewahrte private Waren.
(Straf-Rechtsschutz)
• Ein betrunkener Gast beschädigt eine
Glasscheibe. Die Reparaturkosten über
515,– Euro müssen eingeklagt werden.
(Schadenersatz-Rechtsschutz)
• Ein Gast eines Pubs muss sich wegen
einer Magenverstimmung in ärztliche
Behandlung begeben, da sich im in der  Bar
konsumierten Getränk Reste eines aggres-
siven Spülmittels befunden haben. Gegen
das Pub, das in Form einer GmbH geführt
wird, und gegen den veranwortlichen Mit-
arbeiter wird Anzeige erstattet. (Unterneh-
mensstrafrecht)

Restaurants, Gasthöfe
• Einer versicherten Pizzeria wird vorgewor-
fen, dass Fenster und Eingangstüre entge-
gen der Beriebsanlagengenehmigung län-
gere Zeit geöffnet waren. Tatsächlich haben
dies Gäste ohne Erlaubnis getan. (Straf-
Rechtsschutz)
• Gegen ein versichertes Restaurant wird
ein Strafverahren wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung eingeleitet, da drei seiner
Gäste mit Salmonellenvergiftung ins Spital
eingeliefert wurden. (Unternehmensstraf-
recht)

Beherbergungsbetriebe
• Ein Gast stürzt auf der Treppe zum Hotel-
eingang, da das Stiegengeländer vorüber-
gehend entfernt worden war. Gegen das
Hotel, eine OHG, wird ein Strafverfahren
wegen fahrlässiger Körperverletzung einge-
leitet, da nicht alles unternommen wur-
de, um die Gäste vor solchen Unfällen zu
schützen. (Unternehmensstrafrecht)
• Die für eine Sommersaison beschäftig-
te Rezeptionistin tritt vorzeitig aus dem
Dienstverhältnis aus, klagt aber das Gehalt
für die restliche Zeit ein. Als Grund für den
Austritt gibt sie an, sie wäre vom Hotelbe-
sitzer beschimpft worden. Dies entbehrt
jeder Grundlage. (Arbeitsgerichts-Rechts-
schutz)
• Ein Hotelier hat dem Arbeitsinspektor, der
sich nicht ausgewiesen hat, den Zutritt zu
den Wirtschaftsräumen und den Einblick
in die erforderlichen Unterlagen verweigert.
Nun wird dem Beherbergungsbetrieb eine
Geldstrafe von 6.500,– Euro angedroht
(Straf-Rechtsschutz)
• Ein Gast feiert mit Freunden und viel Alko-
hol am Zimmer. Den Schaden (Brand-
flecken am Teppich und Mobiliar) möchte
er nicht ersetzen. (Schadenersatz-Rechts-
schutz)

(Quelle: D.A.S.)
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Gut versichert?
GASTRO im Gespräch mit Mag.
Thomas Tiefenbrunner, Fachgrup-
penobmann der Tiroler Versiche-
rungsmakler und Berater in Versi-
cherungsangelegenheiten:
GASTRO:Wie stellt ein Gastronom
oder Hotelier fest, ob er richtig ver-
sichert ist, und welche Versicherung
er tatsächlich braucht?
Mag. Thomas Tiefenbrunner:
„Grundsätzlich kann eine Evaluie-
rung des Versicherungsbestandes
nur durch einen Fachmann – Versi-
cherungsmakler – in Zusammenar-
beit mit dem Klienten erfolgen. In
erster Linie müssen in einem Ge-
spräch die tatsächliche Risiko-
situation, die korrekten Versiche-
rungssummen und eventuell beste-
hende Doppel- oder Unterversiche-
rungen ermittelt werden.“

Welche grundlegenden Versicherun-
gen sollte ein Gastronom, der ein
völlig neu renoviertes und top-aus-
gestattetes 50-Plätze-Szene-Lokal
betreibt, abschließen?
T. T.: „Je nach Risikosituation –
Feuer, Leitungswasser, Sturm inklu-
sive Katastrophen-Deckung, Ein-
bruchdiebstahl, Betriebshaftpflicht,
Glas, Rechtsschutz, Reiseeffekten
und die relevanten Betriebs-
unterbrechungssparten. Weiters
eventuell Maschinenbruch-,
Elektronik-, Elektro- bzw. Compu-
terversicherung. Es müssen die
besonderen Gegebenheiten, zum
Beispiel wertvolle Einrichtungs-
gegenstände und besondere Gefah-
rensituation wie Lawinengefahr, be-
rücksichtigt werden. In einigen Fäl-
len empfiehlt sich der Abschluss
von All-Risk-Versicherungen.“

Welche Schäden sind für einen
Gastro- bzw. Hotelbetrieb beson-
ders existenzbedrohend?
T. T.: „Feuer-, Lawinen- und Hoch-
wasser-Katastrophen und die dar-
aus resultierenden Betriebsunterbre-
chungsschäden, Betriebshaftpflicht
– insbesondere Schadenersatzfor-
derungen wegen Personenschäden
– eventuell Schäden aus Strafver-
fahren.“

Was sind statistisch gesehen die
häufigsten Schadensursachen in
Gastronomiebetrieben?

T. T.: „Leitungswasser, Betriebshaft-
pflichtschäden – insbesondere aus
Verwahrung – und Feuerschäden.“

In welchen Fällen empfiehlt es sich,
Betriebsunterbrechungs- bzw. -
schließungsversicherungen abzu-
schließen?
T. T.: „Das empfielt sich grundsätz-
lich in allen Fällen, bei denen der
Betriebsstillstand existenzbedro-
hend sein kann.“

Sind Gebäudeversicherungen für
Gastronomen und Hoteliers unab-
dingbar?
T. T.: „Grundsätzlich ja, in beson-
deren Fällen kann meiner Ansicht
nach auf die Gebäudesturmsparte
verzichtet werden – zum Beispiel
bei einem Restaurantbetrieb im
Erdgeschoss eines mehrstöckigen
Hauses, welches nicht durch Kat-
astrophen gefährdet ist.“

Welche sind die häufigsten Fehler,
die bei Versicherungsabschlüssen
passieren?
T. T.: „Zu geringe Versicherungs-
summen in den Gebäudever-
sicherungssparten (Gebäude, Ein-
richtung), zu geringe Versicherungs-
summen in der Betriebshaftpflicht.
Fehlende Deckungen, insbesonde-
re in der Haftpflicht, stellen mög-
liche Fehlerquellen dar. Darüber
hinaus sind sehr viele Klienten dop-
pelt versichert.“

In Gastro- und Hotelbetrieben wird
gerne umgebaut, Konzepte werden

verändert. Wie wirken sich Ände-
rungen auf bereits abgeschlossene
Versicherungen aus?
T. T.: „Bei Umbauten ist zu prüfen,
ob eine Bauherrenhaftpflicht- bzw.
Bauwesen-Versicherung notwendig
ist (in den meisten Fällen ist das der
Fall). Weiters sind die bestehenden
Verträge zu aktualisieren. Sollten
Konzepte geändert werden, zum
Beispiel bietet ein Hotelbetrieb
künftig Bergwanderungen mit
hauseigenem Personal an, sind die
Deckungen in der Haftpflicht 
und bezüglich Rechtsschutz zu
adaptieren.“

Kurzfristige Personalplanung – vor
allem in Saisonbetrieben – und eine
Vielerlei an technischem Equipment
ergeben ganz andere branchenspe-
zifische Voraussetzungen als in
Bürobetrieben. Wie hoch ist in der
Gastronomie und Hotellerie die
Wahrscheinlichkeit, dass durch Mit-
arbeiter Schaden entstehen kann?
Wie können Schadensrisiken mini-
miert werden?
T. T.: „Aus meiner Erfahrung sind
die Schäden durch Mitarbeiter nicht
auffallend oft gegeben. Hin und
wieder treten Schäden bei Schnee-
räumarbeiten auf – ein Mitarbeiter
beschädigt beispielsweise ein par-
kendes Kraftfahrzeug. Beim tech-
nischen Equipment machen wir
häufig die Erfahrung, dass uns
Kunden einen Austausch der Anla-
gen nicht bekannt geben. In beson-
deren Fällen der Versicherungs-
deckung kann es in solchen Fällen
zu Problemen bzw. Leistungsab-
lehnungen kommen, da der Versi-
cherer kein aktuelles Anlagen-
verzeichnis hat.“

Mag. Thomas 
Tiefenbrunner, Fachgruppenobmann
der Tiroler Versicherungsmakler und

Berater in Versicherungsan-
gelegenheiten
(Bild: z.V.g.)

 


